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•� (2) Die zuständige Behörd.e der ersuchten Vertragspartei ist zu einer schriftlichen Antwort 

inner11alb von dreißig Tagen nach Eingang des Ersuchens verpflichtet 

(3) Stimmt die zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei dem Ersuche11 zu, muss die 

I)urcl1bcförderung innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Atltwort erfolgen. 

(4) Der genaue Zeitpunkt sowie die Modalitäten der Rückftihrung u.nd Durchbeförderung 

(Flugnummer, Abflug- und Anl(lLnftszeiten, Angaben zu möglichen Beglcitpersonc11) werd.en 

unmittelbar zwischen der zuständigen Behörde der ersucherlden Vertragspartei und der z'u­

ständigen Behörde der ersuchten. Vertragspartei vereinbart. 

Artike17 

Kosten 

.Falls eine Vertragspartei I(osten verauslagt, die die an.dere Vertragspartei gemäß Artikel 6 des 

•� Abkommens zu tragen hat, sind diese Kosten innerhalb von sechzig Tagen nach Vorlage der 

Rechnu:ng auf das Konto der anderen V'ertragspartei z'u ü.berweisell« 

Artikel 8 

Schlussbestimmu,ngen 

(1) Dieses Durchfuhrungsprotokoll tritt z'um selben Zeitpunkt wie das A'bkommen in I<raft. 

(2) Änd,erungen dieses Protokolls �k�~�ö�n�n�e�n durch das Bundesministerium des Innem der Bun­

desrepublik Deutschlan.d und das Innen.ministerium der Arabischen Republilc Syrien gemein­

sam. 'beschlossen werden. 

•� 
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Geschehen zu Berlin am 14~ Juli 2008 in zwei Urschriften, jede in deutscher und arabischer 

Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichennaßen verbindlich ist« 

Für die Regierung der Für die Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland Arabischen Republik Syrien 


